
A
> 5 Jahre Nutzungs- und  

Wartungsintervall: sehr gering

B 
2-5 Jahre Nutzungs- und  
Wartungsintervall: gering

C
< 2 Jahre Nutzungs- und  
Wartungsintervall: mittel

(z. B. Schneeräumung, Lüftungs- 
wartung, Sonnenkollektoren etc)

D
mehrmals Jährlich Nutzungs-  
und Wartungsintervall: hoch

Arbeiten auch bei ungünstiger  
Witterung und bei Dunkelheit

Dachberufe: Personen die im Umgang, mit der  
Herstellung temporärer Absturzsicherungen und  
Anseilschutz geschult sind. 
 z.B. Dachdecker, Spengler, Zimmerleute, Stahlbauer ...

Ausstattungsklasse 

1

Ausstattungsklasse 

2

Ausstattungsklasse 

2

Ausstattungsklasse 

3

Atypische Dachberufe: Personen die im Umgang mit 
Anseilschutz geschult sind. z.B. Lüftungstechniker, 
Gärtner, Anlagenbauer, Installateure, Schornsteinfeger ...

Ausstattungsklasse 

2

Ausstattungsklasse 

2

Ausstattungsklasse 

3

Ausstattungsklasse 

3

private Nutzer: Personen die nicht im Umgang  
mit Anseilschutz geschult sind. 

z.B. Eigentümer, Mieter, Hauspersonal ...

Ausstattungsklasse 

3

Ausstattungsklasse 

3

Ausstattungsklasse 

3

Ausstattungsklasse 

3

Jedermann: Öffentlicher Personenverkehr 

z.B. bei Spielplätzen auf Tiefgaragen, bei allgemein  
zugänglichen Dachterrassen ...

Ausstattungsklasse 

4

Ausstattungsklasse 

4

Ausstattungsklasse

 4

Ausstattungsklasse 

4

 Ausstattungsklasse 1

•  Anschlageinrichtungen mit Einzelanschlag-
punkten; bei einfacher Montagemöglichkeit 
auch temporär zulässig

•  in der Ebene der Dacheindeckung verlegte  
Belichtungselemente sind gegen Durchsturz 
zu sichern (z. B. Kunststoff-Lichtwellplatten, 
die Elemente sind durch Verschmutzung, 
Schnee u.dgl. oft nicht oder schwer erkennbar)

•  Zugang zur Dachfläche über fest verlegtem 
Dachaufstieg oder durch das Gebäude (z. B. 
innen oder außen liegende Treppe, Leiter mit 
Rückenschutz bzw. Steigschutz); bis 5 m Ab-
sturzhöhe ist die Verwendung

 Ausstattungsklasse 2

•  Anschlageinrichtungen mit horizontalen 
Führungen (z. B. Seilsicherungssysteme, 
Schienen) als Sicherung gegen Absturz; 
gegebenenfalls Ergänzung durch Anschlag-
einrichtungen mit Einzelanschlagpunkten 
zulässig bzw. erforderlich

•  Belichtungselemente dauerhaft durchsturz-
sicher (DIN EN 1873: 2006)

•  Zugang zur Dachfläche über fest verlegtem 
Dachaufstieg oder durch das Gebäude (z. B. 
innen oder außen liegende Treppe, Leiter mit 
Rückenschutz bzw. Steigschutz); bis 5 m 
Absturzhöhe ist die Verwendung von Anlege-
leitern ohne Zusatzmaßnahmen zulässig

•  Stromentnahmemöglichkeit im Wartungs-
bereich

 Ausstattungsklasse 3

•  An den Absturzkanten sind fest verlegte Verkehrs-
wege und Arbeitsplätze mit kollektiven Schutz-
einrichtungen (Seitenschutz gemäß DIN EN 13374: 
2011 mit 1m Höhe) auszustatten

•  Dachbereiche mit niedrigerer Ausstattungsklasse 
sind dauerhaft und deutlich sichtbar abzugrenzen

•  Zugang zur Dachfläche über fest verlegtem Dach-
aufstieg oder durch das Gebäude (z. B. innen oder 
außen liegende Treppe, Leiter mit Rückenschutz 
bzw. Steigschutz); bis 5 m Absturzhöhe ist die 
Verwendung von Anlegeleitern ohne Zusatzmaß-
nahmen zulässig

•  stationäre Beleuchtung bei häufigen Wartungs-
arbeiten bei Dunkelheit

•  Stromentnahmemöglichkeit im Wartungsbereich 
für Nutzungskategorien C und D

 Ausstattungsklasse 4

•  Verkehrswege und Arbeitsplätze sind ent-
sprechend den Bauvorschriften auszuführen

Berufsgattung  
(Personengruppen)

Nutzungskategorie

Nutzungs- und  
Wartungsintensität

Darstellung gemäß DGUV 201-056 der BG Bau - In der nachfolgenden Tabelle sind Empfehlungen für die Mindestausstattung von Dächern mit Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz von Personen bei der Nutzung, 
Wartung und Instandhaltung dargestellt. Die Mindestausstattung wird von den Personenkreisen, die zum Dach Zugang haben werden, und der Häufigkeit der Begehung (bis zur ständigen Nutzung) beeinflusst.

Mindestausstattung von Dachflächen gegen Absturzgefahr
Das Flachdach als Arbeitsplatz und Wohnraum


